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(54) Frontbeschickbare Wäschebehandlungsmachine

(57) Die Erfindung betrifft eine Frontbeschickbare
Wäschebehandlungsmaschine (1) mit einem Gehäuse
(2) mit einer Gehäusewand (2a), die eine durch eine Tür
(3) verschließbare, im Wesentlichen kreisförmige Ge-
häuseöffnung (4) besitzt, und einer Dichtungsmanschet-
te (5), die auf einer um die Gehäuseöffnung (4) umlau-
fenden Abkantung (6) gestülpt ist, und in diesem Bereich

eine umlaufende Dichtlippe (7) für die Tür (3) umfasst.
Um die Dichtlippe zu stabilisieren bzw. ein übermä-

ßiges Verformen im Bereich der Dichtlippe zu vermeiden,
ist um die Gehäuseöffnung (4) eine ringförmige Befesti-
gungsvorrichtung (8) angebracht, welche die Dichtungs-
manschette (5) gegen den Rand (9) der Gehäuseöffnung
(4) drückt und die Dichtlippe (7) abstützt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine frontbeschickbare
Wäschebehandlungsmaschine mit einem Gehäuse mit
einer Gehäusewand, die eine durch eine Tür
verschließbare, im Wesentlichen kreisförmige Gehäuse-
öffnung besitzt, und einer Dichtungsmanschette, die auf
einer um die Gehäuseöffnung umlaufenden Abkantung
gestülpt ist, und in diesem Bereich eine umlaufende
Dichtlippe für die Tür umfasst.
[0002] Aus dem Stand der Technik gemäß der DE 100
31 170 A1 ist eine Dichtungsmanschette zur Abdichtung
von Verbindungen in Haushaltsgeräten bekannt, die zur
Anbindung zwischen der Außentrommel und der vorde-
ren Gehäusewand bzw. dem Laugenbehälterteil und
dem Deckrahmen angeordnet ist. Dabei wird die Dich-
tungsmanschette mit einem im Wesentlichen ringförmi-
gen Spannelement befestigt. Das Spannelement liegt
vormontiert im Inneren des zu befestigenden Abschnittes
der Manschette, um auf diese Weise den Montageauf-
wand vor Ort erheblich zu reduzieren, wobei zudem die
Form der Dichtungsmanschette äußerst variabel gestal-
tet werden kann.
[0003] Gemäß der DE 694 08 566 T2 ist eine weitere
elastische Faltenbalgdichtung für eine Waschmaschine,
einen Trockner oder dergleichen bekannt, wobei bei die-
sem elastischen Dichtungsring der nach außen vorsprin-
gende Befestigungsflansch aus einem harten Metall ge-
fertigt ist, während die elastische verformbare nach innen
ragende Lippe aus einem thermoplastischen Kunststoff
mit gummiartigen Eigenschaften gefertigt ist. Bei dieser
Ausführungsform wird der aus hartem Material gefertigte
Teilbereich insbesondere dazu benutzt, um ihn fest an
der Außenwand des Gehäuses festlegen zu können, so
dass beispielsweise durch mechanische Mittel eine Be-
festigung des Dichtringes erfolgen kann. Bei dieser be-
kannten Ausführungsform ist dann ein so genannter
Spannring, wie er in der DE 100 31 170 A1 beschrieben
wird, nicht mehr erforderlich.
[0004] Jedoch weisen diese aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Lösungen dahingehend noch Nachteile
auf, obwohl sie durch Verbesserung der Formstabilität,
eben durch Erhöhung der Materialstärke oder durch Ein-
satz von härteren Materialmischungen, ansatzweise die
sich ergebenen Probleme lösen. So ist bei den bekann-
ten Lösungen die Dichtlippe sehr unflexibel. Dies führt
bei größeren Bewegungen des Türschauglases zu Un-
dichtigkeiten, da die Dichtlippe diese Bewegungen nicht
mehr ausgleichen kann. Bei der beschriebenen her-
kömmlichen Vorderwandanbindung wird ein Spannele-
ment benutzt, das in radialer Richtung den Türdichtring
in einer umlaufenden Nut verspannt. Bedingt durch die
Entfernung zwischen den Krafteinleitungspunkten im Be-
reich der Dichtlippe und der Kraftausleitung zum Spann-
ring, müssen axiale und radiale Druckkräfte durch das
Elastomer aufgenommen werden. Dies führt materialbe-
dingt zum Ausknicken und somit zu einer mangelhaften
Formstabilität der Dichtlippe. Zusätzlich wird die

Formstabilität des Elastomers durch die dauerhafte Ein-
wirkung von Lauge und Waschtemperatur verschlech-
tert. Dies kann bei zunehmendem Alter bzw. bei zuneh-
mender Benutzungsdauer zu Undichtigkeiten im Über-
gang zwischen der Dichtlippe des Türdichtringes und
dem Türschauglas führen.
[0005] Der Erfindung stellt sich somit das Problem die
Dichtigkeit der Dichtungsmanschette im Bereich der Vor-
derwandanbindung im Bereich der Dichtlippe im Hinblick
auf eine erhöhte Lebensdauer zu verbessern.
[0006] Erfindungsgemäß wird dieses Problem mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den nachfolgenden abhängigen Ansprü-
chen.
[0007] Die mit der Erfindung erreichbaren Vorteile be-
stehen darin, dass aufgrund des angesetzten Ringes die
Dichtlippe der Dichtungsmanschette durch einen axialen
und radialen Formschluss stabilisiert wird. Die Kraft wird
auf kürzestem Weg auf ein formstabiles Kunststoffform-
teil übertragen. Die Verschlechterung der Formstabilität
des Elastomers durch die dauerhafte Einwirkung von
Lauge und Waschtemperatur hat ebenfalls keine nega-
tiven Auswirkungen mehr, da sich die Vorderwandanbin-
dung des Türdichtringes aufgrund des axialen und radia-
len Formschlusses zum Kunststoffring nur minimal ver-
formen kann.
[0008] Erfindungsgemäß wird hierzu an der Gehäuse-
wand um die Gehäuseöffnung eine Befestigungsvorrich-
tung angebracht, welche die Dichtungsmanschette ge-
gen den Rand der Gehäuseöffnung drückt und die Dicht-
lippe abstützt. Somit wird die axiale und radiale Formsta-
bilität, insbesondere im Dichtlippenbereich erreicht.
[0009] In zweckmäßiger Weiterbildung ist hierbei die
Befestigungsvorrichtung aus einem ringförmigen Steg
gebildet, der sich parallel zur Gehäusewand erstreckt,
wobei dessen äußerer Rand in einer umlaufenden Hohl-
kehle des Öffnungsrandes anliegt, und wobei dessen zur
Gehäuseöffnung gerichteter Rand an dem U-förmigen
Befestigungsprofil des Dichtungsmanschettenrandes
anliegt. Die Befestigungsvorrichtung verleiht somit der
aufgestülpten Dichtungsmanschette in der umlaufenden
Abkantung eine Stützung.
[0010] In vorteilhafter Weise wird die Abstützung da-
durch noch erhöht, dass im unteren Bereich an der Rück-
seite des Steges ein weiterer, im ungefähr rechten Win-
kel angeordneter Steg angeformt ist, der zur Gehäuse-
wand gerichtet ist und im wesentlichen umlaufend um
den Öffnungsrand über das U-förmige Befestigungsprofil
des Dichtungsmanschettenrandes greift.
[0011] In zweckmäßiger Weise sind an der dem Ge-
häuse zugewandten Seite der Befestigungsvorrichtung,
beispielsweise am parallel verlaufenden Steg, mehrere
Befestigungsmittel umlaufend verteilt angeordnet, die im
gesteckten Zustand in Öffnungen am Öffnungsrand der
Gehäuseöffnung greifen. Diese Ausbildung gewährlei-
stet eine äußerst einfache Montage der erfindungsge-
mäßen Befestigungsvorrichtung, da diese lediglich an-
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zusetzen ist und mit leichtem Druck in die Öffnungen an
der Gehäuseöffnung festgesetzt werden kann.
[0012] Hierbei ist es zweckmäßig, dass die Befesti-
gungsmittel an der zur Gehäusewand zugewandten Sei-
te des Ringes und hier am senkrecht verlaufenden Steg
aus angeformten Schnapphaken gebildet sind. Hier-
durch wird die Befestigungsvorrichtung an der Gehäu-
sewand durch Verrasten der Schnapphaken in den Öff-
nungen angebracht.
[0013] In einer weiteren Ausführung ist die stufenför-
mige Dichtlippe an dem U-förmigen Dichtungsmanschet-
tenrand angeformt, wobei sich in den Stufenbereich der
untere freie Schenkel des parallelen Steges einfügt. Hier-
durch wird eine zuverlässige und dauerhafte Stabilisie-
rung des Randbereichs der Dichtungsmanschette und
der Dichtlippe erreicht.
[0014] In Weiterbildung ist dabei das freie Ende des
parallel zur Gehäusewand verlaufenden Steges mit ei-
nem Folienscharnier angesetzt. Mit dieser Anordnung
wird erreicht, dass sich der Bereich des freien Endes
gegenüber dem parallel angeordneten Stegbereich
selbstdichtend in die Hohlkehle des Gehäuseöffnungs-
randes anschmiegt bzw. einfügt. Mit Hilfe der Vorspan-
nung des Folienscharniers wird die Befestigungsvorrich-
tung bzw. der parallele, ringförmige Steg im Wesentli-
chen formschlüssig und ohne Spalt um die Gehäuseöff-
nung bzw. um den Dichtungsmanschettenrand angeord-
net und befestigt.
[0015] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist an dem freien Schenkel des U-förmigen
Dichtungsmanschettenrandes eine Profilierung vorge-
sehen, die sich in die Hohlkehle des Öffnungsrandes ein-
legt und mit einem Bereich das freie Ende des ungefähr
im rechten Winkel angeordneten Steges umgreift. Da-
durch wird insbesondere die Formstabilität verbessert.
Ferner wird ein nahezu bündiger Verlauf zwischen dem
anscharnierten Ende des parallel angeordneten Steges
an der umlaufenden Hohlkehle erreicht.
[0016] Die Erfindung betrifft ferner eine Befestigungs-
vorrichtung für eine Dichtmanschette mit den aufgezeig-
ten Merkmalen.
[0017] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird
nachfolgend näher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer frontbe-
schickbaren Wäschebehandlungsmaschine in
der Perspektive mit geöffneter Tür;

Fig. 2 eine isolierte Darstellung des erfindungsgemä-
ßen Ringes in der Perspektive von der Rück-
seite her,

Fig. 3 eine geschnittene erste Detaildarstellung im
Bereich eines Schnapphakens des erfindungs-
gemäßen Ringes in Einbindung an der Gehäu-
seöffnung bei geschlossener Tür;

Fig. 4 eine weitere Darstellung gemäß der Fig. 3 bei
leicht geöffneter Tür und

Fig. 5 eine weitere geschnittene Detaildarstellung in

einem anderen Bereich des erfindungsgemä-
ßen Ringes in Einbindung an der Gehäuseöff-
nung bei leicht geöffneter Tür.

[0018] Die Fig. 1 zeigt in der perspektivischen Darstel-
lung eine frontbeschickbare Wäschebehandlungsma-
schine 1 mit einem Gehäuse 2. Dabei wird mit einer Tür
3 eine im Wesentlichen kreisförmige Öffnung 4 ver-
schlossen. An der Öffnung 4 ist eine Dichtungsman-
schette 5 auf einer um die Gehäuseöffnung 4 umlaufende
Abkantung 6 gestülpt, wobei in diesem Bereich eine um-
laufende Dichtlippe 7 für die Tür 3 angeordnet ist, wie es
insbesondere aus den Figuren 3, 4 und 5 zu erkennen
ist. Dabei ist um die Gehäuseöffnung 4 eine Befesti-
gungsvorrichtung 8 angebracht, welche die Dichtungs-
manschette 5 gegen den Rand 9 der Gehäuseöffnung 4
drückt und insbesondere die Dichtlippe 7 abstützt. Dies
wird insbesondere in der Zusammenschau der Fig. 3 und
4 deutlich, wobei sowohl in der geöffneten als auch in
der geschlossenen Situation der Tür 3 eine Abstützung
der Dichtlippe 7 durch die Befestigungsvorrichtung 8 ge-
geben ist.
[0019] Dabei ist die Befestigungsvorrichtung 8 aus ei-
nem Steg 10 gebildet, der sich parallel zur Gehäusewand
2a erstreckt, wobei deren äußerer umlaufender Rand 11
in einer geformten Hohlkehle 12 des Öffnungsrandes 9
anliegt. Der innere bzw. der zur Gehäuseöffnung 4 ge-
richtete Rand 13 liegt an dem U-förmigen Befestigungs-
profil 14 der Dichtungsmanschette 5 an. Dabei ist im in-
neren Bereich an der dem Gehäuse 2 zugewandten Seite
des Steges 10 ein weiterer, ungefähr rechtwinklig ange-
ordneter Steg 15 angeformt, insbesondere dargestellt in
der Fig. 5, der umlaufend um den Öffnungsrand 9 über
das U-förmige Befestigungsprofil 14 der Dichtungsman-
schette 5 greift.
[0020] Wie aus der perspektivischen Ansicht der Fig.
2 zu erkennen ist, sind an der dem Gehäuse 2 zuge-
wandten Seite der Befestigungsvorrichtung 8 am parallel
zur fronseitigen Gehäusewand 2a verlaufenden Steg 10
Befestigungsmittel 16 umlaufend verteilt angeordnet. Im
gesteckten Zustand, näher zu erkennen in den Figuren
3 und 4, greifen die Befestigungsmittel 16 in Öffnungen
17 um Öffnungsrand 9, die in der Gehäusewand 2a ein-
gefügt bzw. gestanzt sind. Dabei sind die Befestigungs-
mittel 16 als Schnapphaken 18 ausgebildet, die vorzugs-
weise an der dem Gehäuse 2 zugewandten Seite der
Befestigungsvorrichtung 8 und hier am parallelen Steg
10 angeformt sind.
[0021] Wie aus den Figuren 3, 4 und auch 5 zu erken-
nen ist, ist die Dichtlippe 7 stufenförmig an der U-förmi-
gen Dichtungsmanschette 5 angeformt, wobei sich an
den Stufenbereich das zur Gehäuseöffnung 4 gewandte
freie Schenkelende 13 des parallelen Steges 10 einfügt.
Somit erfolgt eine Stützung der Dichtlippe bzw. der Dich-
tungsmanschette 5 im Bereich der Gehäuseöffnung 4
sowohl radial zur Gehäuseöffnung 4 hin gerichtet und
auch axial, in Richtung der Gehäusewand 2a, um so eine
hohe Formstabilität zu erreichen.
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[0022] In Weiterbildung ist dabei das äußere, umlau-
fende freie Ende 11 des parallelen Steges 10 mit einem
Folienscharnier 11a am parallelen Steg 10 befestigt bzw.
einstückig angeformt. Das freie Ende 11 kann sich beim
Anbringen an den Öffnungsrand 9 in die umlaufende
Hohlkehle 12 etwas verformen bzw. abwinkeln, so dass
es sich bündig an die Gehäusewand 2a schmiegt. Tole-
ranzen und Ungenauigkeiten hinsichtlich der Maßhaltig-
keit im Bereich des Öffnungsrandes 9 werden durch die
flexible Anbindung des freien Endes 11 ausgeglichen,
wodurch sichtbare Spalte vermieden werden.
[0023] Wie ferner in Fig. 5 aufskizziert ist, die eine
Schnittebene zwischen den Befestigungsstellen zeigt, ist
an dem freien Schenkel 19 der U-förmigen Dichtungs-
manschette 5 eine Profilierung 20 vorgesehen, die sich
in die Hohlkehle 12 des Öffnungsrandes 9 hineinlegt und
mit einem Bereich das freie Ende des zum Gehäuse 2
gerichteten Steges 15 umgreift.
[0024] Die Befestigungsvorrichtung 8 wird durch den
umlaufenden Steg 10 an die Vorderwand angedrückt,
dabei wird die Dichtungsmanschette 5 und hier insbe-
sondere die Dichtlippe 7 axial und radial an dem Ring 8
gestützt. Durch diesen zusätzlichen Formschluss an der
Dichtungsmanschette 5 wird das Ausknüpfen aus der
umlaufenden Abkantung 6 erschwert bzw. unterbunden.
Die Befestigung des Ringes 8 an der Gehäusewand 2a
erfolgt über mehrere Befestigungsmittel 16, wobei in Fig.
4 eine Befestigung mit Schnapphaken 18 dargestellt ist.
Weitere Befestigungsmöglichkeiten sind beispielsweise
geteilte Schnapphaken, Torsionshaken, Drehhaken, Ku-
gelkopfhaken usw. Der einzelne Schnapphaken 18 greift
formschlüssig hinter die Gehäusewand 2a, dazu müssen
in der Gehäusewand 2a Öffnungen 17, die vorzugsweise
rechteckig sind, eingebracht werden. Wie in Fig. 2 zu
erkennen ist, muss in dem im rechten Winkel angeform-
ten Steg 15 an den Befestigungsstellen jeweils eine Aus-
sparung 21 vorhanden sein. Für die Stabilität bzw. Fe-
stigkeit der Befestigungsvorrichtung 8 als solches und
um ein gleichmäßiges Anliegen der Befestigungsvorrich-
tung 8 an der Gehäusewand 2a zu gewährleisten, müs-
sen über den Umfang um die Gehäuseöffnung 4 mehrere
Befestigungsmittel 16 verteilt angebracht werden. Die
Zahl der zu verwendenden Befestigungsmittel 16 ist va-
riabel und kann je nach Anforderung zwischen 3 und 20
Stück betragen.

Patentansprüche

1. Frontbeschickbare Wäschebehandlungsmaschine
(1) mit einem Gehäuse (2) mit einer Gehäusewand
(2a), die eine durch eine Tür (3) verschließbare, im
Wesentlichen kreisförmige Gehäuseöffnung (4) be-
sitzt, und einer Dichtungsmanschette (5), die auf ei-
ner um die Gehäuseöffnung (4) umlaufenden Ab-
kantung (6) gestülpt ist, und in diesem Bereich eine
umlaufende Dichtlippe (7) für die Tür (3) umfasst,
dadurch gekennzeichnet,

dass um die Gehäuseöffnung (4) eine ringförmige
Befestigungsvorrichtung (8) angebracht ist, welche
die Dichtungsmanschette (5) gegen den Rand (9)
der Gehäuseöffnung (4) drückt und die Dichtlippe
(7) abstützt.

2. Frontbeschickbare Wäschebehandlungsmaschine
nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Befestigungsvorrichtung (8) aus einem
ringförmigen Steg (10) gebildet ist, der sich parallel
zur Gehäusewand (2a) erstreckt, wobei dessen äu-
ßerer Rand (11) in einer umlaufenden Hohlkehle (12)
des Öffnungsrandes (9) anliegt, und wobei dessen
zur Gehäuseöffnung (4) gerichteter Rand (13) an
dem U-förmigen Befestigungsprofil (14) des Dicht-
manschettenrandes anliegt.

3. Frontbeschickbare Wäschebehandlungsmaschine
nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der dem Gehäuse (2) zugewandten Seite
des Steges (10) ein weiterer, ungefähr im rechten
Winkel angeordneter Steg (15) angeformt ist, der
über das U-förmige Befestigungsprofil (14) des
Dichtmanschettenrandes greift.

4. Frontbeschickbare Wäschebehandlungsmaschine
nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der dem Gehäuse (2) zugewandten Seite
der Befestigungsvorrichtung (8) am parallel verlau-
fenden Steg (10) mehrere Befestigungsmittel (16)
umlaufend verteilt angeordnet sind, die im einge-
setzten Zustand in Öffnungen (17) am Öffnungsrand
(9) der Gehäuseöffnung (4) greifen.

5. Frontbeschickbare Wäschebehandlungsmaschine
nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Befestigungsmittel (16) aus Schnappha-
ken (18) gebildet sind, die am zur Gehäusewand (2a)
parallel verlaufenden Steg (10) angeformt sind.

6. Frontbeschickbare Wäschebehandlungsmaschine
nach Anspruch 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtlippe (7) stufenförmig an dem U-för-
migen Dichtmanschettenrand angeformt ist, wobei
sich das zur Gehäuseöffnung (4) gerichtete freie
Schenkelende (13) des parallelen Steges (10) in den
Stufenbereich einfügt.

7. Frontbeschickbare Wäschebehandlungsmaschine
nach Anspruch 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass das äußere freie Ende (11) des parallelen Ste-
ges (10) mit einem Folienscharnier (11a) an diesem
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Steg (10) angesetzt oder angeformt ist.

8. Frontbeschickbare Wäschebehandlungsmaschine
nach Anspruch 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass an dem freien Schenkel (19) des U-förmigen
Dichtmanschettenrandes eine Profilierung (20) vor-
gesehen ist, die sich in die Hohlkehle (12) des Öff-
nungsrandes (9) einlegt und mit einem Bereich das
freie Ende des im ungefähr rechten Winkel zur Ge-
häusewand (2a) angeordneten Steges (15) umgreift.

9. Befestigungsvorrichtung (8) für eine Dichtungsman-
schette (5) für eine frontbeschickbare Wäschebe-
handlungsmaschine (1) nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Ansprüche.
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